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Öffentliche Bekanntmachungen       

Haushaltsatzung der Gemeinde Doberschütz für das Haushaltsjahr  

2023 und 2024 

 
Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der 

jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 27.04.2023 folgende 

Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 und 2024, der die für die Erfüllung der 

Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden 

Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, 

wird: 

im Ergebnishaushalt mit dem                                          2023                                 2024 

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf             7.940.938 EUR                7.979.937 EUR            

- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf    8.328.959 EUR                8.367.251 EUR              

- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und                                                                         

   Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf               -388.021 EUR                  -387.314 EUR                                                                                                                                                                                         

- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf                       0 EUR                                0 EUR 

- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf        0 EUR                                 0 EUR             

- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und  

  Aufwendungen (Sonderergebnis)                 0 EUR                                0 EUR         

- Gesamtergebnis auf                                                             -388.021 EUR                   -387.314 EUR 

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehl- 

  beträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren                0 EUR                                0 EUR          

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen  

  des Sonderergebnisses aus Vorjahren                        0 EUR                                0 EUR             

- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im  

  ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß  

   § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf             388.021 EUR                  387.314 EUR                             

- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonder- 

   ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3  

    Satz 3  SächsGemO auf                                                   0 EUR                              0 EUR 

- veranschlagtes Gesamtergebnis                                                       0 EUR                              0 EUR 

im Finanzhaushalt mit dem  

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender  

   Verwaltungstätigkeit auf                                                     7.350.886 EUR              7.383.808 EUR 

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 

   Verwaltungstätigkeit auf                                                      7.350.886 EUR             7.383.808 EUR  
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- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender  

Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge  

der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender  

Verwaltungstätigkeit auf                                  0 EUR                        0 EUR 

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  

   Investitionstätigkeit auf                   990.338 EUR           634.860 EUR                  

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions-  

   tätigkeit auf                                                                      2.082.219 EUR          531.068 EUR 

- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus  

  Investitionstätigkeit auf                                                              -1.091.881 EUR         103.792 EUR 

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als  

Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag  

aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der  

Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus  

Investitionstätigkeit auf                                                               -1.091.881 EUR        103.792 EUR 

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungs- 

 tätigkeit auf                   1.200.000 EUR                    0 EUR                             

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungs- 

 tätigkeit auf                         608,000 EUR        116.000 EUR  

- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus  

 Finanzierungstätigkeit auf               592,000 EUR       -116.000 EUR 

- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im  

   Haushaltsjahr auf                                -627.757 EUR         -12.208 EUR 

 

 

§ 2 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für  

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf       1.200.000 EUR                0 EUR                                             

festgesetzt.                                                                            

 

§ 3 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von                                     

Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen                                             

und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),                                           

wird auf                                                                                                                 0 EUR    572.000 EUR    

festgesetzt.   

 

§ 4 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Aus-                                          

zahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf              300.000 EUR    300.000 EUR                                                           

festgesetzt. 
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§ 5 

Die Hebesätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, 

betragen 

1. Grundsteuern 

     für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe                                                                                                                                    

 (Grundsteuer A)                       auf 315,0 Prozent        315,0 Prozent  

 für die Grundstücke                                                                                                            

 (Grundsteuer B)              auf 427,5 Prozent        427,5 Prozent

  

2. Gewerbesteuer                 auf 390,0 Prozent       390,0 Prozent

  

§ 6 

Die Gemeinde Doberschütz verzichtet gemäß § 88 b SächsGemO auf die Aufstellung eines 
Gesamtabschlusses. 
 
Doberschütz, den 27.04.2023 

     
 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr  2023 und 2024 der 

Gemeinde Doberschütz liegt gemäß § 76 Abs. 3 SächsGemO in der Zeit vom 24.07.2023 bis 

03.08.2023 zu den Dienstzeiten in der Gemeindeverwaltung Doberschütz, Breite Straße 17 in 

Doberschütz zur Einsichtnahme für jedermann öffentlich aus. 

 

Dienstzeiten der Gemeindeverwaltung: 

Montag           9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr      

Dienstag         9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr     

Mittwoch       9.00 - 12.00 Uhr   

Donnerstag    9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr     

Freitag             9.00 - 11.00 Uhr   

______________________________________________________________ 

 



Amtsblatt der Gemeinde Doberschütz, 20.07.2023 
 

Seite 5  

Der Gemeinderat und seine Ausschüsse fassten in ihren Sitzungen folgende Beschlüsse: 

 

Bauausschuss 28.06.2023 

 

38/2023 Antrag auf Baugenehmigung; S. und C. Scholz im OT Sprotta-Siedlung 

39/2023 Antrag auf Baugenehmigung; P. Pätzold im OT Wöllnau 

40/2023 Antrag auf Baugenehmigung; S. und S. Rosche im OT Sprotta-Siedlung 

41/2023 Antrag auf Baugenehmigung; L. Fischer im OT Sprotta 

42/2023 Antrag auf Baugenehmigung; R. Schunke im OT Sprotta 

43/2023 Verkauf Flurstück 67/34, Flur 6, Gemarkung Mörtitz 

44/2023 Tausch Flurstücke Gemarkung Mörtitz / Gemarkung Gruna 
 

 

 

Gemeinderat 06.07.2023 

45/2023 Abwägungsbeschluss B-Plan "Am Sonnenwinkel" OT Sprotta-Siedlung 

46/2023 Satzungsbeschluss zum B-Plan "Am Sonnenwinkel" OT Sprotta-Siedlung 

47/2023 Aufhebung Beschluss 10/2023 vom 09.02.2023 

48/2023 Verkauf der Flurstücke 119/112 und 119/113 der Flur 4 der Gemarkung Doberschütz 

49/2023 Verkauf einer Teilfläche des Flurstückes 101/10 der Flur 1 der Gemarkung Paschwitz 

50/2023 Vertrag zur finanziellen Beteiligung von Kommunen an Freiflächenanlagen (PV Rote 

Jahne GmbH & Co. KG) 

51/2023 Vergabe Straßennamen "Milanweg" im OT Rote Jahne 

52/2023 Vergabe Straßennamen "Falkenweg" im OT Rote Jahne 

53/2023 Beschluss zur Ermächtigung des Bürgermeisters zur Vergabe der Wohnbaugrundstücke 

"Windmühlenbreite" OT Mörtitz 

54/2023 Bestimmung des Wahltages zur Bürgermeisterwahl 2024 und des Tages für den evt. 2. 

Wahlgang 

55/2023 Spenden, Schenkungen und sonstige Zuwendungen 

  
 

Gemeindeverwaltung informiert______________________ 

 

Straßensperrung/-einschränkungen 

Vorabinformation zur Vollsperrung der B 87 in Doberschütz 

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) wird im Zeitraum vom 10.07.23 bis 

voraussichtlich 08.09.23 die Fahrbahn der B 87 in der Ortslage Doberschütz, beginnend ab 

Fußgängerampel vor dem Abzweig nach Strelln bis zur Kreuzung Abzweig Paschwitz – 

Sprotta, in 2 Bauabschnitten erneuern. Für diesen Bereich wird die B 87 entsprechend für 

den Straßenverkehr voll gesperrt! 

Durch das LASuV wird es hierzu noch eine separate Pressemitteilung geben, die auf unserer 
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Homepage eingestellt wird. Die unmittelbar betroffenen Anlieger werden separat vom 

Baubetrieb eine Postwurfsendung mit den Kontaktdaten der Ansprechpartner erhalten.  

Die Anwohner der Strellner Straße / Lottoweg / Querweg werden während des Ausbaus in 

der Ortslage Doberschütz (1. BA) nur über die „Eilenburger Chaussee“ (Trift) – „Lottoweg“- 

„Strellner Straße“ zu ihren Grundstücken zufahren können!  

 

Gelegentliche Sperrung Radweg an der S11 

Aufgrund von Baumaßnahmen an der SW-Leitung zwischen Juli und September kommt es zu 

gelegentlichen Sperrungen des Radweges an der S11 in Höhe Tierheim/ GG Eilenburg-NO . 

Brücke über den Schwarzbach wird erneuert – Sperrung bei Wöllnau 

Ab 15. Mai bis voraussichtlich Dezember dieses Jahres lässt das Straßenbauamt des 
Landratsamtes Nordsachsen die Brücke über den Schwarzbach bei Wöllnau erneuern. 
Zusätzlich wird die Kreisstraße 7402 an beiden Seiten der Brücke auf insgesamt 350 Metern 
grundhaft ausgebaut. Hinzu kommen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Bereits im Vorfeld 
wurden Arbeiten realisiert, die dem Schutz des Schwarzbachs dienen. Während der 
gesamten Bauzeit ist eine Vollsperrung nötig. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Sie führt 
über die B 183 Pressel bis Görschlitz weiter bis Laußig zur S 11 und dann bis zur Abfahrt 
Wöllnau und wieder zurück. Das Straßenbauamt bittet Kraftfahrer und Anlieger um 
Verständnis.  

 

Öffnungszeiten Verwaltung 

Die Verwaltung ist zu den folgenden Öffnungszeiten für Ihre Anliegen da 

Montag 09.00 bis 12.00 Uhr 

Dienstag 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.30 Uhr 

Donnerstag 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.00 Uhr 

Telefonisch erreichbar unter 034244/5400 oder per Mail: info@doberschuetz.de 

 

Grünschnittannahme 

Im Bauhof der Gemeinde Doberschütz (Gewerbegebiet Sprotta-Paschwitz, Gehrenstraße 2) 

erfolgt für Einwohner der Gemeinde Doberschütz an folgenden Tagen die kostenlose 

Annahme von Grünverschnitt (kein Holz oder Geäst): 

Freitag,   15.09.2023 von 9.00 bis 16.00 Uhr 

Samstag, 16.09.2023 von 9.00 bis 12.00 Uhr 

Nächste Termine am 13./14.10.2023 und 10./11.11.2023 

mailto:info@doberschuetz.de
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Vereine, Verbände  und Sonstige_______________________ 

Landratsamt Nordsachsen 

Amt für ländl. Neuordnung 

 

AZ: 320-8472.20-DZ/B16 

 

Verfahren:   Stallanlage und Wohnhaus Sprotta - Innenbereich 

Gemarkung: Sprotta Flur 4  

Gemeinde:   Doberschütz 

Verfahrens- Nr.:  DZ/B16  

 

Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung 

 

Das Landratsamt Nordsachsen, Amt für Ländliche Neuordnung stellt hiermit die Ergebnisse 

der Wertermittlung nach § 63 Abs. 2 Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) i.V.m. § 32 

Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) und § 6 des Gesetzes zur Ausführung des 

Flurbereinigungsgesetzes und zur Bestimmung von Zuständigkeiten nach dem LwAnpG 

(AGFlurbG) fest.  

Die Grundstückswerte (Abfindungswerte) waren zu aktualisieren, um die Teilnehmer 

wertgleich abfinden zu können. 

Die Ergebnisse der Wertermittlung wurden den Beteiligten in einer Versammlung am 

22.03.2023 in Eilenburg erläutert und anschließend vom 23.03.2023 bis 20.04.2023 in der 

Gemeinde Doberschütz zur Einsichtnahme ausgelegt. 

Einwendungen wurden nicht vorgebracht. Die Darstellung der Bewertungsgrundstücke in 

Anlage 5 wurden korrigiert. 

Die Ergebnisse sind in den „Nachweisungen über die Ergebnisse der Wertermittlung“, die 

Bestandteil dieses Beschlusses sind, zusammengefasst. 

Dieser Feststellungsbeschluss wird öffentlich bekannt gemacht. Die öffentliche 

Bekanntmachung der o.g. Nachweisungen erfolgt hierbei durch Niederlegung zur 

kostenlosen Einsicht für die am Verfahren Beteiligten in der Gemeinde Doberschütz während 

der Sprechzeiten, mindestens jedoch 20 Stunden pro Woche. 

Die Niederlegung beginnt am ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung. Sie erfolgt für 

die Dauer von vier Wochen. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung des Landratsamtes Nordsachsen 

kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden.  
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Landratsamt Nordsachsen 

 Amt für Ländliche Neuordnung 

 Hausanschrift:    Postanschrift: 

 Dr.- Belian- Straße 5   Schloßstr. 27 

 04838 Eilenburg   04860 Torgau  

 

oder den Außenstellen   

 

 Südring 17, 04860 Torgau 

 Fischerstraße 26, 04860 Torgau 

Dr.- Belian- Straße 1, 4 und 5, 04838 Eilenburg 

Richard-Wagner- Straße 7a, 04509 Delitzsch 

 Friedrich- Naumann- Promenade 9, 04758 Oschatz 

 

Es wird gebeten, den Widerspruch zu begründen. 

 

Eilenburg, den 04.07.2023 

 

gez. Hindemith 

Sachgebietsleiter  

__________________________________________________________________________ 

Landratsamt Nordsachsen 

Amt für ländl. Neuordnung 

 

AZ: 320-8472.20-DZ/B16 

 

Verfahren:   Stallanlage und Wohnhaus Sprotta - Außenbereich 

Gemarkung: Sprotta Flur 4  

Gemeinde:   Doberschütz 

Verfahrens- Nr.:  DZ/B16  

 

 

Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung 

 

Das Landratsamt Nordsachsen, Amt für Ländliche Neuordnung stellt hiermit die Ergebnisse 

der Wertermittlung nach § 63 Abs. 2 Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) i.V.m. § 32 

Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) und § 6 des Gesetzes zur Ausführung des 

Flurbereinigungsgesetzes und zur Bestimmung von Zuständigkeiten nach dem LwAnpG 

(AGFlurbG) fest.  

Die Grundstückswerte (Abfindungswerte) waren zu aktualisieren, um die Teilnehmer 

wertgleich abfinden zu können. 
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Die Ergebnisse der Wertermittlung wurden den Beteiligten in einer Versammlung am 

22.03.2023 in Eilenburg erläutert und anschließend vom 23.03.2023 bis 20.04.2023 in der 

Gemeinde Doberschütz zur Einsichtnahme ausgelegt. 

Einwendungen wurden nicht vorgebracht. 

Die Ergebnisse sind in den „Nachweisungen über die Ergebnisse der Wertermittlung“, die 

Bestandteil dieses Beschlusses sind, zusammengefasst. 

Dieser Feststellungsbeschluss wird öffentlich bekannt gemacht. Die öffentliche 

Bekanntmachung der o.g. Nachweisungen erfolgt hierbei durch Niederlegung zur 

kostenlosen Einsicht für die am Verfahren Beteiligten in der Gemeinde Doberschütz während 

der Sprechzeiten, mindestens jedoch 20 Stunden pro Woche. 

Die Niederlegung beginnt am ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung. Sie erfolgt für 

die Dauer von vier Wochen. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung des Landratsamtes Nordsachsen 

kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden.  

 

Landratsamt Nordsachsen 

 Amt für Ländliche Neuordnung 

 Hausanschrift:    Postanschrift: 

 Dr.- Belian- Straße 5   Schloßstr. 27 

 04838 Eilenburg   04860 Torgau  

 

oder den Außenstellen   

 

 Südring 17, 04860 Torgau 

 Fischerstraße 26, 04860 Torgau 

Dr.- Belian- Straße 1, 4 und 5, 04838 Eilenburg 

Richard-Wagner- Straße 7a, 04509 Delitzsch 

 Friedrich- Naumann- Promenade 9, 04758 Oschatz 

 

Es wird gebeten, den Widerspruch zu begründen. 

 

Eilenburg, den 04.07.2023 

 

gez. Hindemith 

Sachgebietsleiter  
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Hinweis zu den Auslegungszeiten und dem Auslegungsort  
 

Verfahren:  Stallanlage und Wohnhaus Sprotta  
Gemarkung:  Sprotta Flur 4 
Gemeinde:  Doberschütz 
Verfahrens-Nr.: DZ/B16 
Az.:   220-5-8472.20.04-DZ/B16 
 

In der Gemeinde Doberschütz, Breite Straße 17, 04838 Doberschütz liegt ab dem 20.07.2023 

während der Sprechzeiten 

 

montags  9.00 bis 12.00 Uhr 

dienstags  9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.30 Uhr 

donnerstags  9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.00 Uhr 

 

die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung im Bodenordnungsverfahren „Stallanlage 

und Wohnhaus Sprotta – Innen- und Außenbereich“  

 

bis einschließlich 17.08.2023 zur kostenlosen Einsichtnahme für die Beteiligten aus. 

 

Doberschütz, den 17.07.2023 

___________________________________________________________________________ 

 

POLIZEIDIREKTION LEIPZIG 

Die Polizeidirektion Leipzig sucht Verstärkung in der Sächsischen Sicherheitswacht! 

Die Polizeidirektion Leipzig sucht für die Stadt Leipzig sowie die Landkreise Nordsachsen und 

Leipzig knapp 30 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Sächsischen 

Sicherheitswacht. Ehrenamtliche übernehmen bei der Sächsischen Sicherheitswacht 

Verantwortung, sie unterstützen die Polizei bei der Streifentätigkeit und sind 

Ansprechpartner für alle Bürgerinnen und Bürger. 

Sie erhalten für ihre Ausbildung, die 50 Stunden umfasst, und ihren Einsatz eine 

Aufwandsentschädigung. Zudem werden sie neben der entsprechenden Kleidung auch mit 

Ausrüstungsgegenständen ausgestattet. 

Interessierte Frauen und Männer sollten zwischen 18 und 60 Jahre alt sein, keine 

Eintragungen im Führungszeugnis haben und einen guten Leumund sowie eine 

abgeschlossene Schul- oder Berufsausbildung besitzen. Zu den weiteren Voraussetzungen 

zählen die Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift sowie Zuverlässigkeit. 

Weiterhin müssen Interessierte den Anforderungen des Außendienstes gesundheitlich 

gewachsen sein und die Gewähr bieten, jederzeit für die freiheitlich-demokratische 



Amtsblatt der Gemeinde Doberschütz, 20.07.2023 
 

Seite 11  

Grundordnung einzutreten. 

Bewerbungen, die ein aussagekräftiges Bewerbungsschreiben mit Lichtbild sowie einen 

tabellarischen  Lebenslauf, Zeugniskopien aller Bildungsabschlüsse und das Führungszeugnis 

enthalten müssen, können bis zum 11. August 2023 an die Polizeidirektion Leipzig, Referat 1, 

Dimitroffstraße 1-5, 04107 Leipzig oder per E-Mail an r1.pd-l@polizei.sachsen.de gesendet 

werden.  

Für Rückfragen zur Bewerbung steht Ihnen Kerstin Jakob unter der Telefonnummer 0341 

96642370 oder über die genannte E-Mail zur Verfügung. Sonstige Informationen können Sie 

im Internet unter https://www.polizei.sachsen.de/de/sicherheitswacht.htm nachlesen. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

mailto:r1.pd-l@polizei.sachsen.de
https://www.polizei.sachsen.de/de/sicherheitswacht.htm
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Herausgeber: Gemeindeverwaltung Doberschütz, Breite Straße 17, 04838 Doberschütz 
Verantwortlich: Der Bürgermeister der Gemeinde Doberschütz, Herr Roland Märtz 

Redaktion: Gemeindeverwaltung Doberschütz, Breite Straße 17, 04838 Doberschütz 

Ansprechpartnerin: Frau Anja Behr, Tel. 034244/54018, Fax: 034244/50344,                               

E-Mail: anja.behr@doberschuetz.de   

 

Das Amtsblatt mit den Bekanntmachungen der Gemeinde Doberschütz erscheint 

vierzehntägig jeweils donnerstags in digitaler Form auf der Homepage 

www.doberschuetz.eu. Für die Veröffentlichungen im Amtsblatt sind die nachfolgenden 

Redaktionsschlüsse zu beachten. Später eingegangene Mails können nicht berücksichtigt 

werden. Die Veröffentlichungen sind ausschließlich per Mail im Word-Format an 

anja.behr@doberschuetz.de zu senden. Fotos, Zeichnungen etc. sind mit dem Namen des 

Verfassers zu kennzeichnen und als extra Datei zu senden. 

Erscheinungsdatum     Redaktionsschluss (17 Uhr) 
 

03.08.2023      25.07.2023 

17.08.2023      08.08.2023 

31.08.2023      22.08.2023 

14.09.2023      05.09.2023 

28.09.2023      19.09.2023 

12.10.2023      04.10.2023 (bereits 9 Uhr) 

26.10.2023      17.10.2023 

09.11.2023      01.11.2023 (bereits 9 Uhr) 

23.11.2023      13.11.2023 

07.12.2023      28.11.2023 

21.12.2023      12.12.2023 (bereits 12 Uhr) 

Änderungen vorbehalten ! 

mailto:anja.behr@doberschuetz.de

